GZ: 23 E 156/21y
An das Bezirksgericht Linz
Exekutionssache:

betreibende Partei:
Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft „Schönes Wohnen“ GmbH, 4020 
Linz, Wiener Straße 156
verpflichtete Partei:
Josef Pechsteiner, Angestellter, 4020 Linz, Landstraße 81b/2
vertreten durch:
Dr. Robert Kainzl, Rechtsanwalt, 4040 Linz, Hauptstraße 108

wegen:
Räumung
In dieser Exekutionssache wurde am 23. Mai 2021 die zwangsweise Räumung der vom Verpflichteten bewohnten Wohnung vollzogen. Dabei musste die Wohnung durch einen Schlosser zwangsweise geöffnet werden. Mit Beschluss vom 20. April 2021, dem Verpflichteten zugestellt am 24. April 2021, wurden über Antrag der betreibenden Partei die Schlosserkosten entsprechend der Rechnung der Fa. Schließmichauf GmbH mit € 583,20 als weitere Exekutionskosten bestimmt.
Gegen diesen Kostenbestimmungsbeschluss erhebt der Verpflichtete Kostenrekurs an das Landesgericht Linz. Bekämpft wird der Zuspruch eines € 66,-- übersteigenden Betrags.

Der dem Kostenbestimmungsantrag der betreibenden Partei beiliegenden Rechnung ist zu entnehmen, dass die genannte Schlosserfirma der betreibenden Partei 2 neue Zylinder (à 124,--), ein neues Schloss (108,--), 2 Regiestunden eines Facharbeiters (2 x 50,--) und eine Fahrtpauschale (30,--) verrechnet hat (alle Beträge zuzüglich USt). Das Erstgericht hat diese Kosten ohne Abzug zugesprochen.

Nun gehört zu einer ordnungsgemäßen Räumung grundsätzlich auch die Übergabe der Schlüssel. Hat der Verpflichtete die Wohnungsschlüssel  nicht übergeben, ist es für die Herstellung des titelmäßigen Zustandes notwendig, dass zur Öffnung der Wohnungstür ein Schlosser beigezogen wird. Die Schlosserkosten bilden daher Exekutionskosten – allerdings grundsätzlich nur in Höhe der tatsächlichen bloßen Öffnungskosten. Bei den Kosten für die Anbringung eines neuen Schlosses handelt es sich hingegen um keine zur Rechtsdurchsetzung notwendigen Kosten, da bereits mit der Öffnung und Entfernung der Fahrnisse die Herstellung des titelmäßigen Zustandes, nämlich die Übergabe des Objektes im geräumten Zustand, möglich ist. Derartige Kosten für die Anbringung eines neuen Schlosses bilden demnach grundsätzlich keine Räumungsexekutionskosten (vgl Mini, Kündigungs- und Räumungsverfahren², Rz 403 mwN).

Das Erstgericht hätte daher aus der Schlosserrechnung die Positionen für die Zylinder und das Schloss herausstreichen müssen. Von den Facharbeiterstunden ist davon auszugehen, dass davon maximal eine halbe Stunde auf die Öffnung des Objekts entfiel. Die als weiteren Exekutionskosten zu bestimmenden Schlosserkosten wären daher richtigerweise wie folgt zu bestimmen gewesen:


½ h Facharbeiter 


25,--


Fahrtpauschale



30,--


20% MWSt aus der Summe von 55,--:
11,--


Gesamtbetrag



66,--
Der Verpflichtete stellt daher an das Landesgericht Linz als Rekursgericht den Antrag, dem Kostenrekurs Folge zu geben und die Schlosserkosten in Höhe von lediglich € 66,-- als weitere Exekutionskosten zu bestimmen. Weiters möge die betreibende Partei zum Ersatz der unten verzeichneten Kostenrekurskosten an den Verpflichteten verpflichtet werden.

An Kosten werden verzeichnet (Bemessungsgrundlage 517,20):


Kostenrekurs TP 3A
87,10 


60% Einheitssatz
52,26

20% Ust aus 139,36
27,87

Gesamtbetrag
167,23
